
der Bürger zu ihrem sozialistischen Staate 
enger gestaltet werden.

§ 7
(1) Der Ministerrat vertieft die freund
schaftlichen Beziehungen zu den sozia
listischen Ländern, insbesondere zur 
Sowjetunion. Das ganze Wirken des 
Ministerrates ist darauf gerichtet, die 
Prinzipien der friedlichen Koexistenz und 
die Politik der Erhaltung und Sicherung 
des Friedens zu verwirklichen. Er ent
wickelt die politischen, wirtschaftlichen, 
kulturellen und anderen Beziehungen zu 
allen Staaten und Ländern auf der Grund
lage der Gleichberechtigung und im 
Geiste der Völkerfreundschaft.
(2) Der Ministerrat ist für die Koordi
nierung der Volkswirtschaftspläne mit 
den Ländern des Rates für Gegenseitige 
Wirtschaftshilfe verantwortlich. Er sichert 
die internationale wirtschaftliche und 
wissenschaftlich-technische Zusammen
arbeit mit den Staaten des Rates für 
Gegenseitige Wirtschaftshilfe und legt für 
die Deutsche Demokratische Republik die 
erforderlichen Maßnahmen für die Durch
führung der Beschlüsse des Rates für 
Gegenseitige Wirtschaftshilfe und seines 
Exekutivkomitees fest. Er entwickelt die 
zweiseitige ökonomische Zusammen
arbeit mit den sozialistischen Staaten.
(3) Der Ministerrat hat die wirtschaft
lichen Beziehungen mit den kapitalisti
schen Ländern in Übereinstimmung mit 
ihren ökonomischen Möglichkeiten und 
Interessen auf der Grundlage des gegen
seitigen Vorteils auszubauen und dabei 
insbesondere auch die Handels- und 
Wirtschaftsbeziehungen mit den nicht
paktgebundenen Staaten zu entwickeln.
(4) Der Ministerrat schließt Regierungs
abkommen ab und kontrolliert ihre Er
füllung in der Deutschen Demokratischen 
Republik.

§ 8
(1) Der Ministerrat erläßt Rechtsnormen 
in Form von Verordnungen und Be
schlüssen.
(2) Der Ministerrat kann nachgeordnete 
Organe und örtliche Räte verpflichten, 
Anordnungen, Durchführungsbestimmun

gen und andere Entscheidungen bzw. Be
schlüsse zu erlassen. Er hat das Recht, 
solche Entscheidungen und Beschlüsse, die 
nicht der Gesetzlichkeit entsprechen oder 
der Erfüllung der staatlichen Aufgaben 
dienen, aufzuheben. Er ist berechtigt, 
die Durchführung von Beschlüssen der 
örtlichen Volksvertretungen auszusetzen, 
wenn diese den Gesetzen und Beschlüssen 
der Volkskammer, den Erlassen und Be
schlüssen des Staatsrates oder den Ver
ordnungen und Beschlüssen des Minister
rates widersprechen.

§ 9
(1) Der Ministerrat bildet aus seiner 
Mitte das Präsidium des Ministerrates. 
Es nimmt zwischen den Tagungen des 
Ministerrates dessen Funktion wahr.
(2) Das Präsidium des Ministerrates 
leitet und organisiert die Arbeit des 
Ministerrates. Es legt die Maßnahmen 
zur Durchführung der Gesetze und Be
schlüsse der Volkskammer, der Erlasse 
und Beschlüsse des Staatsrates und der 
Verordnungen und Beschlüsse des Mini
sterrates fest.
(3) Die Entscheidungen des Präsidiums 
des Ministerrates gelten als Entschei
dungen des Ministerrates.
(4) Die Mitglieder des Ministerrates er
lassen auf der Grundlage und zur Durch
führung der Beschlüsse des Zentral
komitees der Sozialistischen Einheits
partei Deutschlands, die die staatliche 
Tätigkeit betreffen, der Gesetze und Be
schlüsse der Volkskammer, der Erlasse 
und Beschlüsse des Staatsrates sowie der 
Verordnungen und Beschlüsse des Mini
sterrates Anordnungen und Durchfüh
rungsbestimmungen, die allgemein ver
bindlich sind.
(5) Den Leitern zentraler Staatsorgane, 
die dem Ministerrat unmittelbar unter
stellt sind, aber nicht Mitglied des Mini
sterrates sind, kann dieses Recht zum 
Erlaß von Anordnungen und Durchfüh
rungsbestimmungen im Einzelfall oder 
generell übertragen werden.

§ ю
(1) Dieses Gesetz tritt mit seiner Ver
kündung in Kraft.
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